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BANKHAUS NEEIL.MEYER




Auftrag zur Erstellung einer Garantie


	Bankhaus Neelmeyer AG

- Dokumentäres Geschäft - 

Am Markt 14-16

28195 Bremen

Fax: 0421 / 3603 - 9223
	Auftraggeber (Name und Anschrift)

	
	     

	
	Referenz
	Kontonummer

	
	     
	     

	
	Sachbearbeiter/-in
	Telefon (DW)

	
	     
	     


Ich / Wir bitte(n) Sie, eine Garantie in       Sprache wie folgt zu erstellen / erstellen zu lassen:

	Garantiebegünstigter (Name und Anschrift)

	     

	Währung
	Garantiebetrag
	Zinsen

	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 einschl. Zinsen       FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 zuzüglich       % Zinsen p.a.

	Garantiebetrag in Worten
	

	     
	entspricht       % des Gesamtpreises

	Laufzeit

	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 befristet bis      
	Falls der Auftraggeber keine Angaben macht oder wenn nach dem auf die Garantie anwendbaren Recht eine Befristung nicht anerkannt wird, ist die Garantie unbefristet.

	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 unbefristet
	

	Garantieart

	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Bietung
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Anzahlung
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Zahlung
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Stand-by Letter of Credit
 (SIEHE FUSSNOTE)

	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Lieferung
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Vertragserfüllung
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Gewährleistung
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Kreditbesicherung

	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Miete
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Konnossement
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Prozess
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 andere Garantie:      

	Angaben über das zugrunde liegende Rechtsgeschäft

(z.B. Ausschreibungs-Nr., Bietungsschluss, Vertrags-Nr., Datum, Liefergegenstand)

	Ausschreibungs-Nr.
	     
	Datum      
	Bietungsschluss
	     

	Angebots- / Vertrags-Nr.
	     
	Datum      
	Gesamtpreis
	     

	Gegenstand der Lieferung / Leistung

     

	Sonstiges (zum Beispiel Gewährleistungsverpflichtung, Garantie als Akkreditivdokument)

     

	Garantietext

	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Standardtext der Bankhaus Neelmeyer AG
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 vorgeschriebener Rückgarantietext der Zweitbank

	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 gemäß Anlage

	Garantieerstellende Bank
	Nur bei Stand-by Letter of Credits (direkte Garantie)

	 FORMCHECKBOX 
 Bankhaus Neelmeyer AG gegenüber dem Begünstigten (direkte Garantie)

 FORMCHECKBOX 
 Zweitbank im Land des Begünstigten (indirekte Garantie)

 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 folgende Zweitbank (Name / SWIFT, indirekte Garantie):

     
	 FORMCHECKBOX 
 mit Avisierung und Bestätigung durch eine Zweitbank Ihrer Wahl

 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 mit Avisierung und Bestätigung durch folgende Zweitbank (Name / SWIFT):

     

	Übermittlungsweg
	Aushändigung / Versand der Garantieurkunde an

	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Teletransmission

 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 SWIFT        FORMCHECKBOX 
 Fax Nr.      
 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Brief

 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Kurierdienst
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Auftraggeber

 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Begünstigten bzw. Zweitbank

 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 ausländischen Vertreter / Beauftragten des Auftraggebers (Name und Anschrift, siehe Besonderheiten)

	Besonderheiten / Sonderweisungen (z.B. Eingang der Anzahlung bis ... , Faxkopie an ... , Kopie an ...)

	     


FORTSETZUNG SEITE 2

Aufträge zur Erstellung von Garantien gegenüber Dritten („Begünstigter“) nimmt die Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft („Bank“) von Kunden („Auftraggeber“) unter folgenden Bedingungen entgegen:

1
Direkte/indirekte Garantie
Entsprechend der Weisung des Auftraggebers erstellt die Bank die Garantie selbst („direkte Garantie“) oder sie beauftragt eine andere Bank („Zweitbank“) mit der Garantieerstellung und übernimmt ihr gegenüber eine Rückgarantie („indirekte Garantie“). Mangels Weisung des Auftraggebers kann die Bank eine indirekte Garantie erstellen, sofern sie es nach den Umständen unter Berücksichtigung der Interessen des Auftraggebers für erforderlich hält.
2
Einbuchung/Entgelt
Die Bank ist berechtigt, den Auftraggeber mit dem Garantiebetrag auf Avalkonto zu belasten und ihm – neben den Auslagen – ein Bearbeitungsentgelt sowie für die Dauer ihrer Verpflichtung periodisch Avalprovision zu berechnen, sobald sie die Garantie oder den Garantieauftrag nebst Rückgarantie ausgehändigt bzw. abgesandt hat.

3
Aufwendungsersatzanspruch der Bank
Der Auftraggeber wird der Bank alle Aufwendungen ersetzen, die ihr im Zusammenhang mit der Ausführung seines Garantieauftrages einschließlich einer gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsverfolgung im In- und Ausland entstehen. Diese Ersatzpflicht umfasst auch Aufwendungen nach Ausbuchung einer Garantie, insbesondere soweit eine Zahlungspflicht unter der Garantie noch besteht oder eine im Entscheidungsland vollstreckbare Entscheidung auf Zahlung vorliegt. Der Auftraggeber wird der Bank für die Dauer ihrer Verpflichtung die vereinbarte Avalprovision zahlen sowie die ihr von der Zweitbank in Rechnung gestellten Provisionen, Spesen und Kosten auf erste Anforderung ersetzen.

4
Inanspruchnahme/Zahlung
Die Bank wird den Auftraggeber unverzüglich über den Erhalt einer Zahlungspflicht benachrichtigen.
Die Bank ist zur Zahlung verpflichtet, wenn ihr eine Zahlungsanforderung des Begünstigten/der Zweitbank in Übereinstimmung mit den Bedingungen und vor Verfall ihrer Garantie / Rückgarantie zugegangen ist.
Gegenüber einer solchen Zahlungsanforderung kann die Bank bei Garantien, Rückgarantien, Bonds, Standby Letters of Credit und Bürgschaften „auf erstes Verlangen“ nur den Einwand des Rechtsmissbrauchs berücksichtigen, wenn der Auftraggeber diesen Einwand unverzüglich mit liquiden Beweismitteln schriftlich geltend gemacht hat oder das Vorliegen der Voraussetzungen dieses Einwandes offenkundig ist. 

Bei sonstigen Bürgschaften wird die Bank alle zulässigen Einreden und Einwendungen berücksichtigen, die der Bank gegenüber innerhalb angemessener Frist schriftlich glaubhaft geltend gemacht worden sind, damit sie an den Begünstigten weitergeleitet werden können.

Schriftliche Erklärungen des Auftragnehmers an die Bank können per Fax mit unmittelbar nachfolgendem Originalbrief erfolgen.
5
Ausbuchung
Die Bank wird direkte Garantien, die nicht ausdrücklich ausländischem Recht unterstellt sind, nach dem Verfall ausbuchen und die Berechnung der Avalprovision einstellen, sofern diese Garantien nach ihrem Wortlaut zweifelsfrei an einem bestimmten Kalenderdatum oder durch Vorlage von zur Verfallbestimmung vorgesehenen Dokumenten erlöschen, wenn vor deren Verfall bei der Bank keine Inanspruchnahme eingeht.
Bei allen sonstigen direkten sowie bei indirekten Garantien wird die Bank erst dann das Aval ausbuchen, wenn ihr die Garantieurkunde zur Entlastung zurückgegeben oder sie von dem Begünstigten/der Zweitbank bedingungslos aus der Haftung entlassen worden ist.
Im Falle einer Prozessbürgschaft muss die Bank, sofern ihr die Urkunde nicht vom Begünstigten zur Entlastung zurückgegeben wird, dessen Zustimmung zur Haftentlassung oder eine rechtskräftige Anordnung nach § 109, Abs. 2 ZPO nachgewiesen werden.

6
Rückgabe der Garantieurkunde/Haftungsentlassung
Dem Auftraggeber obliegt es, die o.g. Voraussetzungen für die Ausbuchung des Avals herbeizuführen.

7
Reduzierung
Die Bank wird bei Reduzierungen einer direkten Garantie eine entsprechende Teilausbuchung vornehmen, sofern die Bedingungen der Reduzierungsklausel in der Garantie nach Auffassung der Bank erfüllt sind oder der Bank bedingungslose Teilentlastung erteilt worden ist. Bei indirekten Garantien gilt diese Regelung, wenn der Bank eine Teilentlastung seitens der Zweitbank vorliegt.
8
Dokumentenprüfung
Die Bank wird alle Dokumente, die in einer Garantie verlangt sind und unter dieser vorgelegt werden, einschließlich der Zahlungsanforderung, sorgfältig daraufhin prüfen, ob sie ihrer äußeren Aufmachung nach den Bedingungen der Garantie entsprechen und einander nicht widersprechen. Werden Dokumente nicht im Original, sondern per authentisierter oder geschlüsselter Teletransmission vorgelegt, so darf die Bank sie wie Originale behandeln.

9
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank, die in jeder Geschäftsstelle eingesehen werden können und auf Wunsch zugesandt werden.

	Ort, Datum
	Rechtsgültige Unterschrift(en) des Auftraggebers / Firmenstempel 
 (SIEHE FUSSNOTE)

	     
	


1	Wichtiger Hinweis für den Auftraggeber:�Stand-by Letter of Credits unterliegen den Einheitlichen Richtlinien für Akkreditivgeschäft in der jeweils gültigen Fassung.


2	Wichtiger Hinweis für den Auftraggeber:�Für diesen Auftrag gelten die oben genannten Bedingungen für das Garantiegeschäft. Daraus, ebenso wie aus der Anwendbarkeit des ausländischen Rechts auf die Garantie im Einzelfall, ergibt sich, dass Garantien mit besonderen Risiken verbunden sind (siehe Punkt 4 und Punkt 5 der Bedingungen).
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